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Nr. 2 - 1957

Mitteilungsblatt des Frauenstimmreehtsvereins Zürich (Union für Frauenbestrebungen)

Februar 1957 13. Jahrgang Erscheint monatlich

Abonnementspreis : Fr. 6.- jährlich. Einzelnummer 50 Rp.

Zur Eidgen. Volksabstimmung vom 3. März 1957

betr. ZiVilSChutZ (Art. 22 bis BV)

Mit Genugtuung haben wir Schweizerfrauen zur Kenntnis genommen,
dass dem Schutze der Zivilbevölkerung endlich die notwendige
Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Wir begrüssen es daher, wenn mit dem Zivilschutzartikel die

verfassungsmässige Grundlage für einen wirksamen Schutz der

Zivilbevölkerung im Kriegsfalle geschaffen werden soll.

Wir sind aber enttäuscht, dass wir auch diesmal wieder, obwohl

in einschneidender Weise über uns Frauen entschieden wird

schweigend abseits stehen müssen und unsere Stimme nicht

abgeben dürfen.

Wann endlich wird es wahr, dass alle Schweizer u. Schweizerinnen

vor dem Gesetze gleich sind?

Keine obligatorische Dienstpflicht ohne Stimmrecht!

Frauenstimmrechtsverein Zürich

Aus dem Inhalt s Chronik der Frauenstimmrechtsbewegung Bund, Basel-Stadt, Genf, Wallis,
Waadt — Bundesrichter Stocker zur Einführung des Frauenstimmrechts
— Blick über die Grenze — Leitende Persönlichkeiten in der Entwicklung
der Sozialpolitik des Bundes — Wegleitung für Vormünder
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